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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Mia Goller, Ludwig 
Hartmann, Claudia Köhler, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie 
Schuhknecht, Dr. Markus Büchler, Patrick Friedl, Barbara Fuchs, Christian 
Hierneis, Paul Knoblach, Ursula Sowa, Martin Stümpfig, Laura Weber und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Pflicht zur Vorlage von Jagdtrophäen abschaffen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, § 16 Abs. 4 Satz 3 der Verordnung zur Ausfüh-
rung des Bayerischen Jagdgesetzes (AvBayJG) im Sinne von Bürokratieabbau und 
Kostenersparnis dahingehend zu ändern, dass für die Jägerinnen und Jäger die Pflicht, 
den Kopfschmuck des gesamten in ihren Jagdrevieren im letzten Jagdjahr erlegten oder 
verendet aufgefundenen Schalenwilds bei der öffentlichen Hegeschau vorzulegen, auf-
gehoben wird und in Zukunft auf freiwilliger Basis erfolgen soll. 

 

 

Begründung: 

Bayern ist bald eines der letzten Bundesländer, bei denen Jäger verpflichtet sind, den 
Kopfschmuck bei sogenannten Hegeschauen vorzulegen. Alle Revierinhaber und Re-
vierinhaberinnen müssen den Kopfschmuck des innerhalb eines Jagdjahres erlegten 
oder verendet aufgefundenen Schalenwilds auf in der Regel von Jägervereinigungen 
organisierten, öffentlichen Veranstaltungen präsentieren. Sollte ein Revierinhaber oder 
eine Revierinhaberin die Trophäen nicht oder nicht ordnungsgemäß zur Schau stellen, 
kann ein Bußgeld von mehreren Hundert, teilweise sogar tausenden Euro verhängt wer-
den. In Bayern gibt es 71 Landkreise, 25 kreisfreie Städte und viele hundert Jagdre-
viere, die alle die Pflichthegeschauen durchführen müssen. 

Die Revierinhaber sind enorm finanziell und zeitlich eingebunden, um die Trophäen zu 
präparieren, zu transportieren, zu katalogisieren etc. Die unteren Jagdbehörden jedes 
Landkreises bzw. der kreisfreien Städte müssen sich mit den Hegeschauen beschäfti-
gen. Auch die Bayerischen Staatsforsten (BaySF), die für ihre verpachteten Reviere 
und die Regiejagdreviere die Abwicklung der Hegeschauen organisieren müssen, wer-
den zeitlich und daher auch finanziell belastet. Eine aktuelle Anfrage zu den Kosten, 
welche den BaySF durch die Teilnahme an Pflichthegeschauen entstehen, wurde vom 
zuständigen Staatsministerium ausweichend beantwortet. Aber bereits 2010, nach Aus-
führungen des Staatsministeriums im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten am 10. Februar 2010, kostete die Teilnahme an der Pflichttrophäenschau die 
BaySF rund 400.000 Euro jährlich. Es ist davon auszugehen, dass sich die Kosten ge-
steigert haben und sich ein hoher Aufwand an Steuergeldern ergibt für eine nicht mehr 
zeitgemäße und auch unnötige Veranstaltung. Unnötig deshalb, da bereits die Stre-
ckenlisten zur exakten Dokumentation der Abschüsse jährlich vorgelegt werden müs-
sen. 

Steuergelder können deutlich sinnvoller verwendet werden. Es wird daher für eine Ent-
bürokratisierung plädiert. Eine Hegeschau sollte auf freiwilliger Basis durchgeführt wer-



Drucksache  19/3678 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 2 

 

den. Jeder, der seine Jagdtrophäen zeigen will, der kann das gerne tun. Die Allgemein-
heit und auch ein großer Teil der bayerischen Jägerschaft sollen aber dabei weder fi-
nanziell noch zeitlich belastet werden. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und 
Digitalisierung 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Mia Goller u.a. 
und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 19/3678 

Pflicht zur Vorlage von Jagdtrophäen abschaffen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Martin Stümpfig 
Mitberichterstatter: Steffen Vogel 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, 
Medien und Digitalisierung federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse ha-
ben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 16. Sitzung am 
7. November 2024 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Stephanie Schuhknecht 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Mia Goller, Ludwig 
Hartmann, Claudia Köhler, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Stephanie 
Schuhknecht, Dr. Markus Büchler, Patrick Friedl, Barbara Fuchs, Christian 
Hierneis, Paul Knoblach, Ursula Sowa, Martin Stümpfig, Laura Weber und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/3678, 19/4192 

Pflicht zur Vorlage von Jagdtrophäen abschaffen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Ludwig Hartmann 

IV. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold



Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. a. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die endgültige Abstimmliste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der endgültigen Abstimmliste einver

standen ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Auch das sind offensichtlich alle 

Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? – Die gibt es nicht. Stimmenthaltungen? – Die 

gibt es auch nicht. Dann übernimmt der Landtag diese Voten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch darauf hinweisen, dass unter den 

Tagesordnungspunkten 4 und 5 wieder zwei Wahlen mit Namenskarte und Stimmzet

tel stattfinden. Ich bitte Sie daher, Ihre Stimmkartentasche – soweit noch nicht gesche

hen – rechtzeitig aus Ihrem Postfach vor dem Plenarsaal abzuholen.

Nachdem der Ältestenrat in seiner letzten Sitzung eine Verkürzung bei der Dauer der 

Wahlgänge beschlossen hat, beträgt die Abstimmzeit für die Wahl bei Tagesordnungs

punkt 4 heute vier Minuten und die Abstimmzeit für die Wahl bei Tagesordnungs

punkt 5 zwei Minuten. Ich bitte Sie, das bei Ihrer Disposition entsprechend zu berück

sichtigen.
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